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Betrifft

83. Anderung des Flachennutzungsplans der Stadt Miinster im Stadtbezirk Miinster-Hiltrup im
Stadtteil Amelsbiren im Bereich 6stlich Thierstraf3e / nérdlich Amelsbirener Stral3e

1. Beschluss zur Anderung

2. Kenntnisnahme des Entwurfs zur Offenlegung

Beratungsfolge

22.06.2017 Bezirksvertretung Minster-Hiltrup Anhorung
06.07.2017  Ausschuss fir Stadtplanung, Stadtentwicklung, Verkehr und Wohnen Vorberatung
12.07.2017 Haupt- und Finanzausschuss Vorberatung
12.07.2017 Rat Entscheidung

Beschlussvorschlag:
I. Sachentscheidung:

1. Der Flachennutzungsplan (FNP) ist gemaR 88 2 (1) und 1 (8) Baugesetzbuch (BauGB) im
Stadtbezirk Munster-Hiltrup im Stadtteil Amelsblren im Bereich Ostlich Thierstraf3e / nordlich
Amelsbirener Strafl3e zu dndern (83. Anderung des FNP).

2. Der Rat nimmt zur Kenntnis, dass die Verwaltung den Entwurf der 83. Anderung des Flachen-
nutzungsplans gemaf § 3 (2) BauGB offentlich auslegen wird.

Il. Finanzielle Auswirkungen:

Mit dem Beschluss zur Anderung des Flachennutzungsplans entstehen der Stadt Miinster keine Kos-

ten.

Begriindung:

Zur Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen fir eine Verlagerung der Reitanlage des

Reit- und Fahrvereins 1876 Amelsbiiren e. V. vom stdostlichen Ortsrand des Stadtteils Amelsbiren,

Ostlich der StraRe Bockenhorst, hin zum neu gewdahlten Standort im Bereich dstlich Thierstral3e /
nordlich Amelsbirener Stral3e ist eine Anderung des FNP erforderlich (Beschlussvorschlag 1).
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Fir den Bereich der Hochbauten der Reitanlage ist die Darstellung eines Sondergebiets mit der
Zweckbestimmung Reitsportanlage im FNP notwendig; fir den Bereich der zugehorigen Freiflachen
ist die Darstellung als Grunflache mit der Zweckbestimmung Reitsportanlage erforderlich (siehe Anla-
ge 2).

Auf der Grundlage der wirksam abgeschlossenen 83. FNP-Anderung kann dann voraussichtlich die
Genehmigung zur Errichtung der Reitanlage gemaR § 35 Abs. 2 BauGB (Bauen im Aulienbereich)
erfolgen. Die ErschlieBung des Gebietes erfolgt Giber eine Zufahrt zur Thierstral3e im nordwestlichen
Planbereich.

Die Flache des Altstandorts des Reit- und Fahrvereins grenzt unmittelbar an vorhandene Wohnbau-
flachen an, damit sind soziale Infrastrukturen wie Kindergarten und Grundschule fuf3laufig bzw. mit
dem Rad zu erreichen. Der Rat hat fur die Flache des Altstandorts am 11.05.2016 den Beschluss zur
40. Anderung des FNP mit dem Ziel einer Wohnbauentwicklung gefasst. Die geplante Wohnbauflache
ist unter der Nr. 983-04 Bestandteil der Stufe 1 des aktuellen Baulandprogramms 2017 — 2025 (vgl.
Vorlage V/0215/2017).

Die Bezirksregierung Minster hat mit Schreiben vom 20.01.2017 mitgeteilt, dass die Flachennut-
zungsplané&nderung den Zielen der Raumordnung insgesamt angepasst ist.

Die frilhzeitige Beteiligung der Offentlichkeit erfolgte in Form einer Auslegung im Kundenzentrum des
Stadthauses 3 sowie im Internet auf den Seiten des Amtes fur Stadtentwicklung, Stadtplanung, Ver-
kehrsplanung in der Zeit vom 13.02. bis zum 13.03.2017. Die frihzeitige Beteiligung der Behdrden
und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange hat vom 03.01. bis zum 25.01.2017 stattgefunden. Zu den
Beteiligungen wurden keine Stellungnahmen vorgebracht.

Die offentliche Auslegung des Entwurfs der 83. Anderung des FNP soll im Anschluss an diese Bera-
tungen erfolgen (Beschlussvorschlag 2.).

Weitere Angaben zur FNP-Anderung kénnen den beigefiigten Anlagen entnommen werden.

i.V.

gez.
Denstorff
Stadtbaurat

Anlagen:
1. Begriindung
2. Planzeichnung

V/0371/2017



	aktdatum
	Sachverhalt
	Beschlußvorschlag
	Anlage
	FLD_SIDAT

